
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nr.10/ 22.05.2026 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde,  
 

mit dem Angriff Russlands auf die Uk-
raine ist neben den Gefahren durch Na-
turkatastrophen und Pandemien eine 
konkrete Bedrohung der Sicherheit in 
Deutschland und Europa eingetreten. 
Das erfordert eine stringente Umset-
zung der Planungen und Vorbereitun-
gen für die Gesamtverteidigung, die die 
militärische und die zivile Verteidi-
gung eng miteinander verzahnt. 

Deswegen wollen wir mit dem Pakt für den Bevölke-
rungsschutz für den notwendigen Modernisierungs-
schub in der Zivilen Verteidigung sorgen. 
  
Das 3-Säulen-Modell besteht dabei aus Auftrag, Ausstat-
tung und Ausbildung. Dafür investieren wir bis 2029 ins-
gesamt zehn Milliarden Euro in den Bevölkerungsschutz. 
Ziel des Paktes ist es, zivile Abläufe im Ernstfall zu defi-
nieren und zu üben. Bis 2029 sollen unter anderem 1000 
neue Spezialfahrzeuge und 110.000 Feldbetten ange-
schafft sowie bundesweit einheitliche Ausbildungsstan-
dards für chemische, biologische, radiologische und 
nukleare Lagen (CBRN) etabliert werden. Zur besseren 
Verzahnung von ziviler und militärischer Verteidigung 
wird im Bundesministerium des Innern zudem eine neue 
Stabsstelle „Kommando zivile Verteidigung“ eingerich-
tet. 
 Vorgesehen sind außerdem umfangreiche Investitionen 
in eine hochmoderne Ausstattung der größtenteils ehren-
amtlichen Einsatzkräfte, moderne Warn- und Kommuni-
kationssysteme, die weitere Stärkung des Technischen 
Hilfswerks (THW) mit resilienten Standorten, ein-
schließlich Logistikzentren sowie die Verbesserung der 
Trinkwasser- und Notstromversorgung. 
Damit im Ernstfall alles gut klappt, werden die Aus- und 
Fortbildung der Einsatzkräfte gestärkt und im Interesse 
der Effizienz zusammen agierender Einsatzkräfte von 
Bund und Ländern vereinheitlicht. Es wird zudem ein 
gemeinsames digitales Lagebild von Bund und Ländern 
entwickelt und auch die Bevölkerung wird durch neue 
Informations- und Selbstschutzkampagnen besser auf 
Krisensituationen vorbereitet. 
Mit dem Pakt für Bevölkerungsschutz bekommen alle 
Stellen die Mittel, die sie brauchen, um sich heute darauf 
vorzubereiten, was im Ernstfall reibungslos und schnell 
funktionieren muss. 
 
Herzliche Grüße aus Berlin!  

 
Dr. Günter Krings, MdB 
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe NRW     
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Flächendeckendes Apothekennetz 
stärken und ausbauen 

Apotheken sind eine tragende Säule in der Arzneimittelversor-
gung und eine wichtige, niedrigschwellige Anlaufstelle für Bür-
gerinnen und Bürger bei Fragen zur Gesundheit. Allerdings ste-
hen vor allem kleinere und ländliche Apotheken vor Herausfor-
derungen durch Fachpersonalmangel, Strukturwandel und sin-
kende Wirtschaftlichkeit.  

Ziel der Reform ist es, verbesserte wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen für inhabergeführte Apotheken zu schaffen, um ein 
flächendeckendes Apothekennetz für eine wohnortnahe Arz-
neimittelversorgung der Bevölkerung zu erhalten. Dazu sind 
Regelungen notwendig, mit denen Bürokratie abgebaut und die 
Eigenverantwortung von freiberuflichen Apothekeninhaberin-
nen und -inhabern gestärkt wird. Gleichzeitig benötigen Apo-
theken bessere Möglichkeiten bei der Gewinnung von Fachkräf-
ten und müssen diese flexibler als bisher einsetzen können.  

Ihre vor Ort verfügbare pharmazeutische Expertise stellt eine 
wertvolle Ressource dar, die besser als bisher für die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung genutzt werden soll, bei-
spielsweise in der Prävention.  Mit den vorgesehenen Maßnah-
men werden öffentliche Apotheken vor allem im ländlichen 
Raum gestärkt und Apothekerinnen und Apotheker können 
durch Bürokratieabbau ihre Versorgungsaufgaben mit mehr Ei-
genverantwortung und Flexibilität wahrnehmen. Zudem erhal-
ten öffentliche Apotheken weitere Aufgaben in der Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung. Im Ergebnis soll dadurch die 
Wirtschaftlichkeit der Apotheken verbessert werden und ein 
flächendeckendes Netz an Präsenzapotheken erhalten bleiben. 

Zu den Maßnahmen gehören unter anderem erleichterte Vo-
raussetzungen für die Gründung von Apothekenstandorten in 
abgelegenen Gebieten, Regelungen zum vereinfachten Aus-
tausch von Arzneimitteln bei Nichtverfügbarkeit verordneter 
Arzneimittel sowie die Einräumung der Möglichkeit für die 
Länder, im Rahmen einer Erprobungsklausel in Sonderkonstel-
lationen eine Vertretung von Apothekenleitungen durch erfah-
rene pharmazeutisch-technische Assistentinnen oder Assisten-
ten zu genehmigen. Außerdem erhalten zukünftig öffentliche 
Apotheken weitere Aufgaben in der Gesundheitsversorgung: So 
werden unter anderem erweiterte Impfmöglichkeiten, die Blut-
entnahme bei Erwachsenen für Diagnosefragen, die Durchfüh-
rung von Schnelltests, die Erbringung von pharmazeutischen 
Dienstleistungen im Bereich Prävention sowie die Abgabe von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne ärztliche Ver-
schreibung in begrenzten Situationen vorgesehen. 

Landesgruppe  
Nordrhein-Westfalen 
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden.  

 

 

Bürokratie weiter konsequent abbauen 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zum Bürokratieabbau soll – wie dies der Koalitionsvertrag 
von CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode für die Ressorts vorsieht – ein Bürokratie-
rückbau im Bereich des Bundesministeriums des Innern erfolgen.  
 
Dies beinhaltet unter anderem folgende Maßnahmen: Im Bundesmeldegesetz wird die besondere 
Meldepflicht für Seeleute gestrichen, der bedingte Sperrvermerk, der sich in der Praxis nicht 
bewährt hat, wird für Pflegeheime abgeschafft, die elektronische Prozessabwicklung in den Mel-
debehörden wird gestärkt und die nicht mehr zeitgemäße Datenübermittlung an Adressbuchve-
lage gestrichen.  
 
Der Betrieb von De-Mail-Servern erfordert aufgrund der Auflagen für die Anbieter teure Spezi-
altechnik wie für die Behörden einen Aufwand zur Überprüfung der Auflagen. Für den „siche-
ren, vertraulichen und nachweisbaren Geschäftsverkehr für jedermann“ (§ 1 Absatz 1 De-Mail-
G) gibt es mittlerweile durch die eIDAS-VO europäisch regulierte Lösungen, so dass es eines 
deutschen Spezialgesetzes nicht mehr bedarf. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte müssen 
sich auf die polizeiliche Ermittlungsarbeit fokussieren können und von Verwaltungsaufgaben 
entlastet werden. Dafür sieht der Gesetzentwurf vor, Anordnungs- und Genehmigungsanfode-
rungen, Prüf-, Auskunfts-, Berichts- und Benachrichtigungspflichten zu reduzieren sowie Ar-
beitsprozesse zu beschleunigen.  
 
Zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren werden die be stehenden Re-
gelungen zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung gestärkt. Es wird festgelegt, dass der Vorhaben-
träger der Behörde den wesentlichen Inhalt und das abschließende Ergebnis der frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung in verkehrsüblichem elektronischen Format übermitteln und der betroffe-
nen Öffentlichkeit mitteilen soll. 
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Neues Gesetz: Formaler Antrag entfällt beim Kindergeld 
 

Das Kindergeld zählt zu den wichtigsten und bekanntesten Leistungen für Familien in Deutschland. Es erreicht die 
Familien direkt und trägt damit zu ihrer finanziellen Entlastung bei. Die Auszahlung des Kindergeldes erfolgt durch die 
Familienkassen bei der Bundesagentur für Arbeit.  
Um Kindergeld zu erhalten, muss nach geltendem Recht ein elektronischer oder schriftlicher unterschriebener Antrag 
gestellt werden. Mit dem Antrag wird gegenüber der Familienkasse dargelegt, dass das Kind und die kindergeldberech-
tigte Person die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Soweit mehrere Personen (üblicherweise beide Elternteile) kinder-
geldberechtigt sind, wird in dem Antrag auch bestimmt, welche Person das Kindergeld erhalten soll. Schließlich sind 
die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen und die Mitwirkungspflichten anzuerkennen.  
Erhält die Familienkasse die Mitteilung über die Geburt eines Kindes, liegen ihr häufig bereits die wesentlichen Er-
kenntnisse vor, die für die Prüfung des Anspruchs auf Kindergeld erforderlich sind. Eines besonderen Antrags der Eltern 
bedarf es zur Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes in diesen Fällen nicht. Das Ziel ist es, Bürokratie abzubauen, 
ohne das zusätzliche Risiko ungerechtfertigter Auszahlungen einzugehen.  
 
Mit diesem Gesetz wird es der Familienkasse nun ermöglicht, nach der Geburt eines Kindes für Zwecke des steuerrecht-
lichen Kindergeldes auf einen Antrag zu verzichten. Diese Möglichkeit zur antragslosen Kindergeldgewährung soll die 
Familienkasse nutzen, wenn alle entscheidungserheblichen Tatsachen bekannt sind, keine Zweifel an der Anspruchs-
berechtigung bestehen und eine Kontoverbindung bekannt ist. Zur effektiven Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen 
erfolgen auch Ausweitungen von Datenübermittlungen an die Familienkasse. Damit wird es den Familien erspart, amt-
lich bekannte Informationen wiederholen zu müssen („Once-Only Prinzip“). Durch den Datenaustausch werden zudem 
ungerechtfertigte Kindergeldzahlungen verhindert. Damit wird der Prozess der Gewährung von Kindergeld weiter ent-
bürokratisiert und zugleich stärker qualitätsgesichert. 
Für Familien bedeutet antragsloses Kindergeld einen echten Servicegewinn. Leistungen werden ohne unmittelbare Mit-
wirkung der Eltern proaktiv gewährt. Fehlerquellen durch unvollständige Anträge entfallen und Auszahlungen erfolgen 
zu verlässig. Gerade in einer sensiblen Phase rund um Geburt und Familiengründung entsteht so eine spürbare Entlas-
tung für Familien und Vertrauen in eine moderne digitale Verwaltung. 
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